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Schulfachliche Stellungnahme zum Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2016; 
hier: Abstimmungsverfahren gemäß § 80 Schulgesetz NRW 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Passehl! 
 
Zum o.g. Entwurf des Schulentwicklungsplanes der Stadt Schwelm nimmt das Schulamt für 
den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Schulform „Grundschule“ wie folgt Stellung: 
 
1.  
Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes kann als umfassend, tiefgründig und präzise cha-
rakterisiert werden. 
 
2.  
Die demographische Entwicklung wird im vorliegenden Entwurf realitätsnah in die Schulent-
wicklung mit einbezogen. 
 
3.  
Die räumlichen Bedürfnisse / Bedarfe der Grundschulen bezogen auf Inklusion und Integrati-
on von Seiteneinsteigern werden folgerichtig dargelegt und in die Planungen mit integriert. 
Wir gehen davon aus, dass in dem Entwurf bewusst nur auf die reinen schulischen Belange 
eingegangen wurde und die räumliche Situation für den OGS – Betrieb sichergestellt ist. 
Diesbezüglich sollte an dieser Stelle berücksichtigt werden, dass immer mehr Eltern das 
OGS-Angebot wahrnehmen wollen. 
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4.  
Wie im Entwurf des Schulentwicklungsplanes korrekt dargestellt, ist der Schulträger dafür 
zuständig, dass die Einhaltung der Kommunalen Klassenrichtzahl sowie die gleichmäßige 
Anzahl und Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen an Grundschulen im gesamten 
Stadtgebiet Schwelms rechtskonform gewährleistet werden. 
Die „Deckelung“ bei den zukünftig zu bildenden Eingangsklassen wird von hieraus ausdrück-
lich befürwortet, da so auch die Möglichkeit besteht, Kinder die umziehen bzw. aus dem Aus-
land zuwandern, wohnortnah zu beschulen. 
 
5.  
Es sollte noch auf die Sicherstellung der Beschulungsmöglichkeiten an der Förderschule 
„Hasenclever“ in Gevelsberg aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hingewiesen 
werden. 
 
6. 
Ein Hinweis auf die Beschulungsmöglichkeit an der Hauptschule Gevelsberg für die Kinder, 
die eine Hauptschulempfehlung erhalten, sollte auch noch aufgenommen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Niederheide       gez. Niewel, Schulamtsdirektor 


